
Nächste Frage: Brauchen wir eine neue Regelung zum Eid auf 
die Verfassung, auch zum Eid der Minister? Ich meine, daß die 
bisherige ausreicht. Wir haben die Möglichkeit, daß der Eid hier 
abgelegt wird nach Artikel 79 Abs. 4 der geltenden Verfassung. 
Und nun haben wir hier eine Vorlage. Ich meine, daß in der Vor
lage der einfache Hinweis auf „Volk“ nicht ausreicht. Man müßte 
sagen „Volk der DDR“ oder „Bürgerinnen und Bürger der DDR“ 
für diejenigen, die meinen, daß die DDR kein Volk hat.

Die nächste Frage: In der Vorlage ist Bezug genommen wor
den auf Grundsätze des Rechtsstaates. Hier ist schon gesagt 
worden, daß das nicht ausreicht. Ich meine, daß wir nicht Zurück
bleiben können hinter dem Standard der Verpflichtung auf Ver
fassung und Gesetze. Nun gibt es die Diskussion, daß gesagt 
wird, die Verfassung sei ohnehin ein Gesetz, und insofern sei die 
Verpflichtung auf die Gesetze auch eine Verpflichtung auf die 
Verfassung. Ich hätte mich dieser Bemerkung vielleicht an
schließen können, aber ich meine, nachdem ich jetzt mehrfach 
gehört habe, daß diese Verfassung abgelehnt wird vom Innenmi
nister, daß eben gesagt wird, diese Verfassung verpflichtet nicht, 
meine ich, es geht nicht anders. Wir können in diesem Land nicht 
ohne Verfassung arbeiten. Und die Tatsache, daß hier mehrere 
Herren, die schon Minister sind oder Minister werden wollen, 
der Meinung sind, daß diese Verfassung für sie nicht verbindlich 
ist: Wieso sollen sie sich dann an die Gesetze halten? Auch in den 
Gesetzen wird ihnen vieles nicht gefallen. Ich bin sicher, daß ih- 
n °n vieles in den Gesetzen nicht gefallen wird. Herr Ullmann hat 

agt: Wir haben einen Zustand der Rechtsunsicherheit. Ich 
meine: Wir müssen uns auf diese Verfassung beziehen. Ich mei
ne, daß es nicht anders geht. Heute ist hier über das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland gesprochen worden. Ein Herr 
von der DSU hat gesagt, daß dieses Grundgesetz ihm so nahe
liegt, daß er es am liebsten gleich einführen möchte. In diesem 
Grundgesetz steht natürlich drin, daß der Eid auf das Grundge
setz geleistet wird. Ich meine, wir müssen fordern, nach meiner 
Auffassung, daß der Eid auf Verfassung und Gesetz abgelegt 
wird. Ich weiß, daß diese Verfassung entweder durch eine ande
re Verfassung ersetzt werden muß - es gibt einen Vorschlag, das 
kann man machen -, die zweite Variante ist, daß viele radikale 
Änderungen durchgeführt werden müssen. Aber sie müssen auf 
dem Boden der Verfassung durchgeführt werden.

(Beifall)

Wir können nicht erklären, daß diese Volkskammer ohne Ver
fassung existiert. Ich meine: Das geht nicht. Und heute ist das 
hier erklärt worden. Ich würde das nicht so scharf sagen, son
dern ich hätte mich mit der Formel begnügt: Die Verfassung ist 
Gesetz, folglich gilt das auch -, wenn hier nicht mehrfach gesagt 
worden wäre: Diese Verfassung ist für einige in diesem Hause 
• ' 'ht verbindlich. Ich halte diesen Zustand, vor allem bei Mini- 
._,,rn, für unerträglich.

(Beifall, vor allem bei der PDS und SPD) 

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner:

Bitte schön.

Abg. Dr. Günther Krause (CDU):

Wir behandeln die Drucksache Nr. 6, und das Statement hier 
vorher hätte gewiß zu einer anderen Drucksache gehören müs
sen. Hier steht im Antrag nichts darüber vermerkt, daß die neue 
Regierung ohne Verfassung etwa regieren wollte. In dem Antrag 
geht es nur um die Eidesformel. Das wollen wir vielleicht mal 
ganz konkret festhalten.

(Beifall bei der CDU)

Wir haben uns in unserer Fraktion aus der Diskussion folgen
de Haltung erarbeitet, daß wir meinen, daß wir zu diesem Thema 
versuchen sollten, aus der 1. Lesung einen Konsens zu finden. 
Und wir würden für die 2. Lesung folgenden Vorschlag unter
breiten:

Ist korrekt, dann korrigiere ich mich, obwohl Sie nicht das 
Wort bekommen haben, normalerweise läuft das hier ein biß
chen anders,

(Vereinzelt Beifall)

aber ich bedanke mich für den kameradschaftlichen Hinweis, 
der kooperativ gemeint war.

(Vereinzelt Beifall)

Ich möchte die Haltung unserer Fraktion zum Eid noch mal 
deutlich formulieren und damit den Empfehlungen des Bündnis 
90 entsprechen. Ich verlese insgesamt jetzt mal den Text:

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes 
widmen, Recht und Gesetze der Deutschen Demokratischen 
Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr 
mir Gott helfe.“

Übrigens entspricht dieser Text dann genau dem Text, der be
reits am Runden Tisch schon diskutiert worden ist, und ich wür
de auch wirklich hier mal unterstreichen wollen, daß von der ja 
durch das Volk gewählten größten Fraktion dieses Hauses damit 
der Versuch unternommen wird, konsensfähig über eine große 
Breite zu werden. Danke.

(Beifall)

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner :

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.

Wir haben die Ideen gehört und die Anfragen, und wir können 
vielleicht jetzt der CDU-Fraktion, die den Antrag in 1. Lesung 
eingebracht hat, die Gelegenheit geben, diese Debatte noch zu 
verarbeiten. Wir werden erst einen anderen Tagesordnungs
punkt behandeln und dann in die 2. Lesung des Gesetzes mögli
cherweise in einer veränderten Fassung eintreten.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9:

Antrag des Präsidiums der Volkskammer über die Bil
dung und zahlenmäßige Zusammensetzung der ständigen 
Ausschüsse der Volkskammer der Deutschen Demokrati
schen Republik.
(Drucksache Nr. 3)

Wir haben dazu die Drucksache Nr. 3 ausgeteilt bekommen, 
mal eine richtige Drucksache, wie man sich das früher noch vor
gestellt hat.

Ich erinnere an unsere Geschäftsordnung. Im § 26 steht:

„Die Mitgliederzahl der Ausschüsse bestimmt die Volks
kammer. Bei der Zusammensetzung der ständigen Aus
schüsse ist § 8 zu beachten.“

Das heißt, die Regelung der Aufteilung entsprechend der Stär
ke der Fraktionen. Wir haben hier nur über die Mitgliederzahl 
insgesamt zu entscheiden. Die Aufteilung geht dann sozusagen 
nach Mathematik.

Wir haben auch nicht die Zusammensetzung im einzelnen zu 
beschließen, denn die Fraktionen werden dann die Ausschuß
mitglieder benennen, die entsprechend ihrer Stärke in den Aus
schüssen vertreten sein sollen. Entsprechend finden Sie in der 
Drucksache 3 auch nur die jetzt vorgesehenen - und ich bitte Sie, 
dabei die Änderungen zu berücksichtigen - 26 Ausschüsse.

Dabei handelt es sich unter Punkt 1 um den Ausschuß für 
Wahlprüfung, Geschäftsordnung und Immunität.

In Punkt 2 um den Petitionsausschuß.

(Abg. Heuer: Zur Geschäftsordnung: In der 1. Lesung dürfen Und ich gehe jetzt mal runter, im Punkt 25 um den Koordinie- 
keine Sachanträge gestellt werden.) rungsausschuß für deutsche Einheit.
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